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N i e d e r s c h r i f t 

(SGA/005/2022) 
 

über die 5. Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses mit 
Sozialbeirat - Haushalt 2023  

am Dienstag, dem 15.11.2022, 16:02 - 18:31 Uhr, 
Ratssaal, Rathaus 

 
Der Vorsitzende eröffnet um 16:02 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung der 
Mitglieder und die Beschlussfähigkeit fest. 
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss genehmigt nach erfolgten Änderungen und Ergänzungen 
die nachstehende Tagesordnung: 
 
 
 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:02 Uhr  

 
1. Mitteilungen zur Kenntnis 

 

 

 

2. Neubesetzung der Vertretung der Arbeitsgemeinschaft der Erlanger 
Wohlfahrtsverbände im SGB II-Beirat 

 

V/015/2022 

 

3. Neubesetzung der Vertretung des Caritasverbandes im SGB II-Beirat 

 

V/016/2022 

 

4. Neubesetzung der Vertretung des Caritasverbandes im Sozialbeirat 

 

V/017/2022 

 

5. Haushalt 2023; Prioritätenliste für Stellenplan 2023 - Liste A - Referat 
V 

 

113/060/2022 

 

6. Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2023 des Sozialamtes, siehe 
Arbeitsprogramm 2023 in gebundener Form ab Seite 251 

 

50/087/2022 

 

7. Einsatz von Stiftungsmitteln im Verantwortungsbereich von Abt. 502 
im Haushalt 2023 

 

50/088/2022 

 

8. Mittelnachbewilligung für das Budget des Sozialamts (Amt 50) 

 

50/086/2022 

 

9. Mittelnachbewilligung KdU und Erstausstattung Geflüchteter 

 

55/048/2022 

 

10. Umsetzungskonzept der gemeinsamen Jugendberufsagentur 
Erlangen 

 

55/045/2022 

 

10.1. Situation und Erreichbarkeit Jobcenter auf die Tagesordnung setzen; 
Antrag zu Tagesordnung des SGA am 16.11.2022 

 

297/2022/ERLI-
A/034 
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11. Anfragen 

 

 

 

11.1. Anfrage der Erlanger Linken: Haben Hartz-4-AufstockerInnen mit 
Arbeit immer mehr Geld als ohne Arbeit? 
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TOP 1  

Mitteilungen zur Kenntnis 

 
 

TOP 2 V/015/2022 

Neubesetzung der Vertretung der Arbeitsgemeinschaft der Erlanger 
Wohlfahrtsverbände im SGB II-Beirat 

 
Herr Matthias Ewelt, der mit Beschluss vom 07.07.2020 als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der 
Erlanger Wohlfahrtsverbände in den SGB II-Beirat berufen wurde, tritt als Vorstand der Diakonie 
Erlangen zurück und legt damit seine Vertretung im SGB II-Beirat nieder. Die Arbeitsgemeinschaft 
der Erlanger Wohlfahrtsverbände schlägt vor, an seiner Stelle Herrn Kristian Gäbler von der 
Lebenshilfe Erlangen in den SBG II-Beirat zu berufen. 
 

Die gemäß Geschäftsordnung des SGB II-Beirats zu beteiligenden Organisationen bestimmen 
nach eigenem Ermessen über den oder die in den SGB II-Beirat zu entsendenden Vertreter/in. 
Die formale Berufung erfolgt durch Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses. 
 

Beratungsergebnis Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 11  gegen 0  Anwesend 11   

Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   
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TOP 3 V/016/2022 

Neubesetzung der Vertretung des Caritasverbandes im SGB II-Beirat 

 
Herr Markus Beck, der mit Beschluss vom 23.07.2020 als Vertreter des Caritasverbandes als  
dauerhaft teilnehmender Gast in den SGB II-Beirat berufen wurde, tritt in den Ruhestand und legt 
seine Vertretung im SGB II-Beirat nieder. Der Caritasverband Erlangen schlägt vor, an seiner  
Stelle Frau Verena Zepter in den SGB II-Beirat zu berufen. 
 

Die gemäß Geschäftsordnung des SGB II-Beirats zu beteiligenden Organisationen bestimmen 
nach eigenem Ermessen über den oder die in den SGB II-Beirat zu entsendenden Vertretungen. 
Die formale Berufung erfolgt durch Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses. 
 

Beratungsergebnis Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 11  gegen 0  Anwesend 11   

Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   

 
 

 

TOP 4 V/017/2022 

Neubesetzung der Vertretung des Caritasverbandes im Sozialbeirat 

 
Nach § 3 Abs. 4 der Satzung der Stadt Erlangen für den Sozialbeirat werden personelle  
Änderungen während der laufenden Amtszeit des Beirates nicht durch den Stadtrat, sondern  
durch Entscheidung des Beirates selbst umgesetzt. 

Entsprechend der Benennung durch den Caritasverband scheidet Herr Markus Beck als stell-
vertretendes Mitglied aus dem Sozialbeirat aus und Herr Peter Reil wird ab sofort als stell-
vertretendes Mitglied in den Sozialbeirat der Stadt Erlangen berufen. 
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Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   

 
 
 

TOP 5 113/060/2022 

Haushalt 2023; Prioritätenliste für Stellenplan 2023 - Liste A - Referat V 

 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 ein neues Verfahren zur Aufstellung des 
Stellenplans beschlossen. Hierbei wurde festgelegt, dass alle Stellenplananträge gegenüber dem 
Stadtrat und seinen Fachausschüssen transparent dargelegt werden. Die Fachausschüsse 
begutachten die Prioritätenlisten der Referate und der HFPA begutachtet die Stellenschaffungen, 
diese werden abschließend vom Stadtrat in seiner Haushaltssitzung beschlossen. 

Durch das Referat wird für die Stellenneuschaffungen (Liste A) die in Anlage 1 beigeschlossene 
Rangfolge vorgeschlagen. 

Die Referate haben alle Stellenplananträge der ihnen zugeordneten Ämter in eine priorisierte 
Reihenfolge gebracht. Seitens des Personalreferats sind die von den Ämtern angegebenen 
Stellenwerte und Personalkosten einer Plausibilitätskontrolle unterzogen worden. 

 

Daneben wurden die in der Anlage 2 zusammengefassten Fraktionsanträge bzw. sonstige Anträge 
zum Stellenplan für den Referatsbereich gestellt. 

 

Hinweis zum Abstimmungsverfahren in den Ausschüssen: 

 

Über die Aufnahme der im Rahmen der Fraktionsanträge vorliegenden Stellenplanpositionen zum 
Stellenplan in die Prioritätenliste wird in den Fachausschüssen einzeln abgestimmt. Erhalten 
hierbei Fraktionsanträge keine Mehrheit, werden Sie im weiteren Abstimmungsverfahren des 
Ausschusses nicht mehr berücksichtigt. 

Danach erfolgt die Abstimmung einzeln und gesondert für jede Position der referatsbezogenen 
Rangliste. 

Als Verwaltungsvorschlag dient hierbei die Rangfolge der Anlage 1, durch Änderungsanträge im 
Ausschuss sollen die Fraktionsanträge eingefügt werden und können Veränderungen der 
Rangfolge herbeigeführt werden.  
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Beratungsergebnis Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Protokollvermerk: 

Wie zu Beginn TOP 5 vereinbart, hat der Sozialbeirat im Nachgang zur Beratung des Stellenplans 
die Gelegenheit zur Einschätzung wahrgenommen.  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 11  gegen 0  Anwesend 11   

 

Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Protokollvermerk: 

Wie zu Beginn TOP 5 vereinbart, hat der Sozialbeirat im Nachgang zur Beratung des Stellenplans 
die Gelegenheit zur Einschätzung wahrgenommen  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   

 
 

 

 

TOP 6 50/087/2022 

Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2023 des Sozialamtes, siehe 
Arbeitsprogramm 2023 in gebundener Form ab Seite 251 

 
Bezüglich der Budgetdokumentation wird auf die Unterlagen im Haushaltsentwurf (S.196 ff) 
verwiesen.  

Bezüglich der Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf wird auf die Seiten 8 bis 11 des 
Abstimmungsskripts – Fachausschüsse (vgl. Mail der Stadtkämmerei vom 02.11.2022) verwiesen.  
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Beratungsergebnis Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Protokollvermerk: 

Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge 
der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-
HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit 
Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. 

 

Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt.  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 11  gegen 0  Anwesend 11  

  

Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Protokollvermerk: 

Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge 
der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-
HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit 
Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. 

 

Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt.  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   
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TOP 7 50/088/2022 

Einsatz von Stiftungsmitteln im Verantwortungsbereich von Abt. 502 im Haushalt 
2023 

 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Förderung und Unterstützung der Arbeit der sozialen Dienste und Einrichtungen 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Für die institutionelle Förderung stehen im Jahr 2023 folgende Mittel zur Verfügung: 

 

Wellhöfer-Feigel-Heindel Stiftung  35.500,00 € (Vorjahr 33.000,00 €) 

Zielbauer Vermächtnis   21.000,00 € (Vorjahr 25.000,00 €) 

Krumbeckstiftung    16.500,00 € (Vorjahr 18.300,00 €) 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Mit Hilfe der Wohlfahrtsverbände und anderer Träger ist es in der Vergangenheit gelungen, die 
sozialen Angebote für Senioren, Pflegebedürftige und Familien aufrecht zu erhalten. Die Stadt 
Erlangen hat an der Fortführung dieser Angebote und Einrichtungen Interesse, da sie sonst 
selbst Einrichtungen schaffen bzw. betreiben müsste. Da es sich überwiegend um 
Einrichtungen, Angebote und Dienste handelt, die anderweitig nicht oder nur teilweise 
refinanzierbar sind, wurden durch die Stadt Erlangen auch in den Vorjahren Zuschüsse 
geleistet.  

Im Haushaltsjahr 2023 stehen neben den im Haushalt vorgesehenen Beträgen wieder Erträge 
aus Stiftungen zur Verfügung, über deren Verwendung zu beschließen ist. Für die Verteilung 
der Mittel macht die Verwaltung folgenden aus der Anlage ersichtlichen Vorschlag.  

Es wird informiert, dass es sich hier um die Planung der Verteilung der Stiftungsmittel handelt. 
Die tatsächliche Entscheidung über die Auszahlung nach den Zuschussrichtlinien trifft die 
Verwaltung.  

 

4. Klimaschutz: 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 
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*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen 
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 
Beratungsergebnis Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 11  gegen 0  Anwesend 11   

Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   
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TOP 8 50/086/2022 

Mittelnachbewilligung für das Budget des Sozialamts (Amt 50) 

 
1. Ressourcen 

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- 
und/oder Personalmittel notwendig: 

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur 
Verfügung (Produkte 31319950, 31313250, 31313350 und 31313450) 

 

320.000 € 

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)  --- € 

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von --- € 

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in 
Höhe von 

 

0 € 

  

Summe der bereits vorhandenen Mittel 320.000 € 

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)                6.820.000 € 

 

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer 

     einmalig im Haushaltsjahr 2022 

 

Nachrichtlich: 

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung      -8.239.178,18 € 

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet. 

Verfügbare Mittel im Deckungskreis           € 

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet. 

 

2. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Bereits im Controlling-Zwischenbericht vom 31.07.2022 wurde darauf hingewiesen, dass es 
aufgrund der Ukrainekrise zu erheblichen Mehraufwendungen bei dem Produkt 3131 (Hilfen für 
Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge) geben wird.  

Hauptsächlich wurden die Mehraufwendungen durch den Aufbau und Betrieb der Notunterkünfte 
verursacht. Aber auch die Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz an die ukrainischen 
Kriegsflüchtlinge führten zu hohen Mehrausgaben.  

Alle Kosten im Bereich Asyl (3131) werden dem Freistaat durch die Quartalsabrechnungen zur 
Erstattung in Rechnung gestellt. Hier kommt es zu einer 100 % Erstattung; auch die ab 01.06.2022 
an die ukrainischen Kriegsflüchtlinge im Asylbewerberleistungsgesetz ausgezahlten 
Aufwendungen sind vom Rechtskreis SGB II/SGB XII zu ersetzen. Beide Erstattungen werden 
aber nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 erfolgen. Die Abrechnung vom IV. Quartal 2021 wird in 
diesem Haushaltsjahr noch in Höhe von 680.000 € erstattet werden. Die Abrechnung mit den 
anderen Rechtskreisen erfolgt sukzessive im Haushaltsjahr 2023, da alle Beteiligten über keine 
entsprechenden personellen Ressourcen verfügen.  
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3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Das Budget des Amtes 50 ist bereits heute (31.10.2022) mit 8.239.178,18 € überzogen. Es werden 
noch für zwei Monate Budgetleistungen (meist gesetzliche Leistungen) erbracht; somit kommen 
noch weitere Ausgaben hinzu. Bei der Auswertung des Budgets wurden aber auch Aufwendungen 
(Leistungen Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung; Leistungen für Bildung und Teilhabe; 
Leistungen für EOF) mitberücksichtigt, mit deren Ersatz noch im Laufe des Haushaltsjahres 
gerechnet wird.  

Unter Berücksichtigung der noch zu tätigenden Aufwendungen und der noch im Haushaltsjahr 
2022 geplanten Erträge ist von einem Mittelbedarf zum Ausgleich des Budgets des Sozialamtes in 
Höhe von 6.500.000 € auszugehen. Aufgrund der Dynamik in den verschiedenen 
Leistungsbereichen ist eine genaue Berechnung leider nicht möglich bzw. nicht planbar.  

4. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?) 

Das Sozialamt sieht aufgrund der überwiegend gesetzlichen Leistungen keine 
Einsparmöglichkeiten an anderer Stelle im Budget.  

Die Deckung des Fehlbetrags im Budget des Sozialamts erfolgt aus Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer. 

 

5. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen 
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 
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Beratungsergebnis Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 

Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 11  gegen 0  Anwesend 11   

 

Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   

 
 

 

 

 

 

TOP 9 55/048/2022 

Mittelnachbewilligung KdU und Erstausstattung Geflüchteter 

 
1. Ressourcen 

Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig: 

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur 
Verfügung (Kostenträger 31210050 und 31230050) 

 

12.029.000€ 

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)       --- € 

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von --- € 

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in 
Höhe von 

      

0€ 

  

Summe der bereits vorhandenen Mittel 12.029.000€ 

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)  12.979.000€ 
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Die Mittel werden benötigt  auf Dauer 

     einmalig im Jahr 2022        

 

Nachrichtlich: 

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 1.700.023,39 € 

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet. 

 

2. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Bereits im Controlling-Zwischenbericht (11.08.2022) war darauf hingewiesen worden, dass es 
aufgrund des Kriegs in der Ukraine zu einer bei der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbaren 
kontinuierlichen Erhöhung der Fallzahlen seit Juni 2022 um - mittlerweile - annähernd 600 Fälle 
kommen wird. Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Übernahme aller Fälle aus dem AsylBLG 
ins SGB II innerhalb von nur drei Monaten und der noch fehlenden Erstattungsforderungen aus 
Amt 50 für von dort an Ukrainer*innen geleistete Zahlungen ist aktuell noch keine abschließende 
Aussage über die finanziellen Auswirkungen im Bereich Kosten der Unterkunft und Heizung 
(KdUH) möglich. Zudem konnten im Jobcenter in vielen Fällen die KdUH wegen Unklarheiten und 
hoher Dynamik in den Fällen noch nicht (zutreffend) erfasst werden. Besonders im Bereich des 
kommunalen Anteils der KdU kann aufgrund der erst in den letzten Monaten im System 
berücksichtigten zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften aus der Ukraine noch keine sichere 
Prognose gewagt werden, ob die eingeplanten kommunalen Mittel ausreichen. In jedem Fall 
kommt es durch den Zuzug der ukrainischen Flüchtlinge zu einer Erhöhung der KdUH. 

Hinzu kommen prognostisch erhebliche Kosten für Wohnungserstausstattungen, da die Flüchtlinge 
in der Regel ohne eigenen Hausrat angekommen sind. 

Aktuell stehen bis zum Jahresende noch 1,7 Mio. € für Ausgaben des Jobcenters – passive 
Leistungen – zur Verfügung. Diese noch verfügbaren Mittel werden durch bereits geplante 
Ausgaben bis zum Jahresende aufgezehrt, da alleine die anstehenden Ausgaben für KdUH mit 
einem Betrag von 2,6 Mio. € zu Buche schlagen werden. 

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Erstattungen im Bereich der KdUH durch den Bund 
und der voraussichtlichen Mehrausgaben für den Personenkreis der aus der Ukraine Geflüchteten 
ist mit einem Defizit von rd. 1 Mio. € zu rechnen.  

Aus der Budgetrücklage können voraussichtlich rd. 50.000 € zur Deckung des zu erwartenden 
Defizits verwendet werden. Darüber hinaus sieht Amt 55 keine Einsparmöglichkeiten im Budget an 
anderer Stelle.  

Das verbleibende Defizit von 950.000 € kann nur durch eine entsprechende Mittelnachbewilligung 
ausgeglichen werden.  

 

Die Deckung des Fehlbetrags im Budget des Jobcenters erfolgt aus Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer. 

 

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 

4. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?) 
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5. Klimaschutz: 

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen 
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 

Beratungsergebnis Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 
Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 11  gegen 0  Anwesend 11   

 

Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 
Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   
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TOP 10 55/045/2022 

Umsetzungskonzept der gemeinsamen Jugendberufsagentur Erlangen 

 
1. Ergebnis/Wirkungen 

Durch die Einrichtung einer Jugendberufsagentur soll ein integriertes Gesamtkonzept geschaffen 
werden, das als zentrale Anlaufstelle und Entwicklungsplattform die partiell bestehenden 
Unterstützungsstrukturen bündelt und im Sinne eines One-Stop-Governments die Rechtskreise 
SGB II, III und VIII sowie weitere Akteure am Übergang Schule–Beruf unter einem Dach 
zusammenführt. Ein entsprechendes Fachkonzept wurde 25.07.2019 vom Stadtrat gebilligt. Der 
Auftrag zur Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts wurde erteilt (VorlagenNr. 55/040/2019). 

 

Für die fachlichen Ziele und Inhalte wird auf das in der genannten Sitzung vorliegende 
Fachkonzept Bezug genommen. Die Umsetzung der Fachaufgaben wird im beiliegenden 
Umsetzungskonzept (Anlage 1) dargestellt. Zur Finanzierung der Sachmittel, der Personalkosten, 
der entstehenden Raumkosten und deren Verteilung auf die Partner wurde ein Finanzkonzept 
zwischen den Beteiligten abgestimmt (Anlagen 2a,b,c). Als Objekt für die gemeinsame räumliche 
Unterbringung konnten geeignete Flächen in einem Gebäude, ca. 500m westlich des Rathauses 
gefunden werden. Ein Grundrissplan findet sich als Anlage 3. Anmietungsbeschluss und 
Mietvertragsentwurf werden vom BWA, HFPA und Stadtrat als gesonderte Vorlage behandelt. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
Eckpunkte der Umsetzung der Jugendberufsagentur 

Rechtsform: 
Die JBA stellt keine eigenständige Rechtsperson dar. Der Zusammenschluss der beteiligten 
Partnerorganisationen erfolgt analog eines Joint-Ventures. Jeder Partner erfüllt im Rahmen der 
Kooperation seinen originären Auftrag und bleibt Bestandteil seiner Herkunftsorganisation. Die 
grundsätzliche Aufgaben- und Organisationslogik der jeweiligen Rechtskreise (RK) bleiben 
unverändert. Es werden keine Doppelstrukturen geschaffen. 
Beteiligte: 
An der JBA sind Agentur für Arbeit, Jugendamt und Jobcenter beteiligt. Folgende Fachkräfte der 
Partner sind vertreten:  

 Agentur: Berufsberater/- innen in der BA (RK SGB III) 

 Jobcenter: Team Ausbildung, Integrationsfachkräfte U25/spezialisierte Integrationsfachkräfte 
U25 für Flüchtlinge der Jobcenter (RK SGB II) 

 Jugendamt: Berater/- innen der Jugendhilfe (RK SGB VIII) 

Es wird ein Bewerbungszentrum eingerichtet und betrieben. Der Auftrag hierzu wird an einen 
zertifizierten Träger erteilt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind Qualitäts- und 
Kostenkriterien. Die Vergabe erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit. 

Die Anbindung von JAZ e.V. erfolgt über die Prozessschnittstelle der Zuweisung von Schülerinnen 
und Schülern, die JAZ e.V. im Kontakt an den Schulen antrifft und deren Beratung komplexere 
Anforderungen mit sich bringt. Mit allen anderen Netzwerkpartnern, wie etwa 

 Wirtschaftsvertretungen (z.B. Kammern, Gewerkschaften, Betriebe) 

 Jugendpolitische Sprecher*innen der Stadtratsfraktionen 

 Jugendlichenvertretungen (z.B. Jugendparlament Stadt Erlangen, Schülermitverwaltung) 

 Schulen und deren Träger 

 Elternbeiräte 

 Träger der offenen Jugendarbeit 
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 Beratungsinstitutionen am Übergang Schule-Beruf, für Migranten, für Menschen mit 
(drohender) Behinderung, für Eltern und Familien  

bestehen bereits ebenso enge Beziehungen. 

Räumliche Unterbringung: 

Im Herbst 2020 wurde ein Architekturbüro beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zur Unterbringung 
der JBA auf dem Gelände der GGFA in der Alfred-Wegener-Straße 11 (AW) zu erstellen. Das 
Ergebnis wurde vom Planungsreferat der Stadt als genehmigungsfähig und sehr gelungen 
eingeschätzt.  

Nach den Ergebnissen eines zur Eigenbauvariante auf dem Gelände AW überschlägigen 
Finanzierungskonzepts, bedingen die aufzubringenden Investitionskosten jedoch eine für die 
beteiligten Partner der JBA inakzeptable Mietpreisgestaltung. Trotz der ansprechenden Planung 
und der im Fall des Eigenbaus optimal umsetzbaren, den fachlichen Prozessen folgenden, 
räumlichen Anordnung, wurde deshalb dieses Vorhaben verworfen. Auch dürfte diese Variante 
wegen der Entfernung des Grundstücks zum Stadtzentrum keine Mehrheit im Stadtrat finden. 

Mit Unterstützung des „Regionalen Immobilienmanagements“ (RIM) der Bundesagentur für Arbeit 
wurde für die Unterbringung der JBA eine Anzeige am Immobilienmarkt veröffentlicht. Zwei zentral 
gelegene Objekte wurden besichtigt. Eines davon, gelegen in 500 m Entfernung zum Rathaus, für 
geeignet erachtet. Derzeit laufen abschließende Verhandlungen mit dem Vermieter. Ein 
Anmietbeschluss wird vorbereitet. 

Finanzierung: 

Anteilig nach den belegten Büroflächen der Partner zur eigenen Nutzung werden die Kosten für 
die Anmietung von gemeinsam genutzten Flächen und Einrichtungen aufgeteilt. Auf das 
beiliegende Finanzkonzept wird Bezug genommen. Konkrete Summen unterliegen Änderungen 
durch den noch nicht final abgestimmten Mietvertrag, insbesondere dem finalen, konkreten – 
jedenfalls marktüblichen - Mietpreis.  

 

3. Prozesse und Strukturen 
Ablauf und Steuerung der Prozesse in der Jugendberufsagentur 

Steuerung: 

Ein Trägerkreis (Punkt 6.1 des Umsetzungskonzepts) tagt einmal jährlich und legt die strategische 
Ausrichtung der Jugendberufsagentur Stadt Erlangen fest. Er reflektiert die bisherige 
Zusammenarbeit und diskutiert Ansätze zur Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur Stadt 
Erlangen. Zudem werden aktuelle Informationen zu Strategien, Leistungen und 
Fördermöglichkeiten ausgetauscht und Abstimmungen getroffen. Dem Trägerkreis gehören an:  
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 Ref V 

 Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Fürth 

 Weitere Werkleitung des Eigenbetriebs Erlanger Jobcenter 

 Pädagogische Leitung Amt 51  

Die Geschäftsführung der JBA setzt sich als kollegiales Gremium aus den Teamleitungen der 
drei Partner zusammen – Teamleitung Ausbildung SGB II, Teamleitung Berufsberatung vor dem 
Erwerbsleben SGB III, Leitung Bereich SGB VIII. Es existiert keine herausgehobene Einzelperson 
als Leitung der JBA. Die Geschäftsführung ist für die Umsetzung der strategischen 
Entscheidungen des Trägerkreises und die operative Ausrichtung verantwortlich. Eine Vertretung 
der Geschäftsführung beteiligt sich als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. 

 

Für die Jugendberufsagentur wird ein Beirat (Punkt 6.4 des Umsetzungskonzepts) gebildet. Der 
Beirat berät die Geschäftsführung der Jugendberufsagentur auf fachlicher Ebene; also bei der 
operativen Umsetzung sowie der fachlichen Entwicklung, z.B. der Auswahl und Gestaltung von 
Maßnahmen. 

Zusammenarbeit der Träger. 

Es wird eine Kooperationsvereinbarung (Anlage 4) abgeschlossen. Die grundsätzliche Aufgaben- 
und Organisationslogik der jeweiligen Rechtskreise bleiben dabei unverändert. Damit wird 
sichergestellt, dass aufwändige Doppelstrukturen vermieden werden. Für Einzelheiten wird auf 
Punkt 7 und die dortigen Unterpunkte des Umsetzungskonzepts Bezug genommen. 

Evaluation: 

Die Vorbereitung der Entscheidungen im Trägerkreis zur strategischen Ausrichtung basiert auf 
einer jährlichen Evaluation der Arbeit der Jugendberufsagentur. 

Neben der quantitativen Betrachtung (Beratungen, Reduzierung der unversorgten Bewerber, 
Kontakte mit „Verlorenen“, Befragungen zur Kundenzufriedenheit) wird in der jährlichen Evaluation 
vor allem auch der qualitative Aspekt beleuchtet. Die Geschäftsführung der JBA orientiert sich 
hierbei am Selbstbewertungsverfahren des BMAS (siehe Punkt 6.1 des Umsetzungskonzepts). 

 

4. Klimaschutz: 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

  ja, positiv*  

  ja, negativ*  

  nein  

 

Wenn ja, negativ: 

Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

   ja*  

   nein* 

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine 
alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur 
Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 
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5. Ressourcen  
 

Da die Stadt Erlangen den Mietvertrag schließen wird, wird sie vom Vermieter als Alleinschuldnerin 
des Mietzinses betrachtet. Die Stadt zahlt also die volle Miete und weitere Sachkosten. Sie werden 
von der Agentur für Arbeit anteilig, entsprechend dem Anteil der von ihr genutzten Flächen, 
erstattet. Dem Eigenbetrieb Jobcenter würde sein Anteil in Rechnung gestellt und sein 
Sondervermögen insoweit belastet. 

Im Einzelnen veranschlagt werden (noch abhängig von der finalen Mietpreishöhe und Entwicklung 
der Energiekosten) jährlich in Euro: 

•Nettokaltmiete:      196.305,39 € 

Abzüglich Erstattung durch die BA:  82.237,74 € 

Zu tragen durch die Stadt Erlangen:  114.067,65 € 

 

•Betriebskosten:      50.573,59 € 

  Abzüglich Erstattung durch die BA:  21.186,67 € 

Zu tragen durch die Stadt Erlangen:  29.386,92 € 

 

•Reinigung:       21.700,00 € 

  Abzüglich Erstattung durch die BA:  8.400,00 € 

Abzüglich Personalgemeinkostenanteil  

des Jobcenters:    7.720,00 € 

Zu tragen durch die Stadt Erlangen:  5.580,- € 

 

•Sicherheitsdienst:      48.000,- 

Abzüglich Erstattung durch die BA:  16.000,00 € 

Zu tragen durch die Stadt Erlangen:  32.000,- € 

 

In der Gesamtsumme entstehen der Stadt Erlangen voraussichtlich Kosten i.Hv. 316.578,98 € die 
jährlich im städtischen Haushalt einzustellen sind. 

Hiervon werden erstattet durch die BA insgesamt 135.544,41 € jährlich sowie durch den EB EJC 
140.417,58€ jährlich. 

 

Tatsächlich aufzuwenden sind von der Stadt mithin jährlich 40.616,99 €. 

 

Das GME, Amt 24 wird im Fall der Anmietung der gegenständlichen Flächen Aufgaben der 
Reinigung, der Hauspost und der üblichen Objektmanagement-Dienstleistungen übernehmen. Im 
ausstehenden Anmietbeschluss werden diese konkretisiert. Insbesondere erfolgen 
Kontaktaufnahmen zum Vermieter, etwa wegen Mängelanzeigen u.a. rechtlichen 
Angelegenheiten, ausschließlich über Amt 24. 
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Der für die JBA einzurichtende Sicherheitsdienst ist ausdrücklicher Wunsch der 
Kooperationspartnerin Agentur für Arbeit. In deren Liegenschaften ist ein solcher Dienst zum 
Schutz der Mitarbeitenden mittlerweile Standard. Die in der JBA anwesenden Mitarbeitenden der 
Stadtverwaltung (Jobcenter und Jugendamt) sehen darin ebenfalls einen Vorteil und profitieren 
davon. Die Kostenaufteilung erfolgt in dieser Position zu jeweils einem Drittel, weil alle Beteiligten 
gleichermaßen davon profitieren. 

Für die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben des Stadtjugendamtes in der Jugendberufsagentur 
wird 1,0 VZÄ Fachkraft benötigt. Die Eingruppierung ist in TVöD SuE 12, dies entspricht 
Personaldurchschnittskosten von 69.400 Euro (Stand 10/2021). Dieses Stellenvolumen wird ab 
01.07.2023 über 513S100 verortet und im Stellenplanverfahren 2024 vom Fachamt priorisiert. Die 
Stelle wird in der Abteilung 513 Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit angesiedelt. 

 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: 316.578,98 € bei Sachkonto: 523111 / 179901 

Personalkosten (brutto): 64.900 € bei Sachkonto: 

   

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 
  entsprechender Bedarf (s.o.) wird in die Haushaltsberatungen 2023 eingebracht.  

 
Beratungsergebnis Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 
Einstimmig angenommen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 11  gegen 0  Anwesend 11   

 

Beratungsergebnis Gremium: Sozialbeirat 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 
Einstimmig angenommen.  
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Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 6  gegen 0  Anwesend 6   

 
 

TOP 10.1 297/2022/ERLI-A/034 

Situation und Erreichbarkeit Jobcenter auf die Tagesordnung setzen; Antrag zu 
Tagesordnung des SGA am 16.11.2022 

 

 

TOP 11  

Anfragen 

 
 

TOP 11.1  

Anfrage der Erlanger Linken: Haben Hartz-4-AufstockerInnen mit Arbeit immer 
mehr Geld als ohne Arbeit? 

 
 

Protokollvermerk: 

Die Anfrage der Erlanger Linken wurde von Herrn Worm mündlich beantwortet.  
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Sitzungsende 
 
am 15.11.2022, 18:31 Uhr 
 
 
 
  Der Vorsitzende: 
 
 
 
  ………………………… 
  Stadtrat 
  Agha 
 
 
 
   Die Schriftführerin: 
 
 
 
   …………………………… 
   Langer 
 
 
 Kenntnis genommen 
 
 
 
 Für die CSU-Fraktion: 
 
 
 
 Für die SPD-Fraktion: 
 
 
 
 Für die Grüne/Grüne Liste-Fraktion: 
 
 
 
 Für die ödp-Fraktion: 
 
 
 
 Für die Ausschussgemeinschaft FDP/FWG: 
 
 
 
 Für die Ausschussgemeinschaft Klimaliste Erlangen/Erlanger Linke: 
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